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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Herzebrock-Clarholz 
für die Europawahl am 09.06.2024 

 
1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum  

Europäischen Parlament statt.  
Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz ist in 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt  

und zwar in Wahlbezirke 1 bis 3 im Ortsteil Clarholz (Wahllokal Wilbrandschule,  
Schulstraße 18 – 22), Wahlbezirke 4 bis 8 im Ortsteil Herzebrock (Wahllokal  
von-Zumbusch-Schule, Am Hallenbad 11).  

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten spätestens bis zum  
19.05.2024 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Europawahl wurden 4 Briefwahlvorstände gebildet. Die Briefwahlvorstände der Gemeinde 
Herzebrock-Clarholz treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14:00 Uhr in der 
Josefschule, Jahnstraße 17, 33442 Herzebrock-Clarholz, zusammen. Die Tätigkeit der 

Briefwahlvorstände ist öffentlich. 

 
Sämtliche Wahlräume der Gemeinde Herzebrock-Clarholz sind barrierefrei. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 
 

Die Wähler/innen haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis, 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber/innen der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Die Wähler/innen geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
machen, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein für den Kreis Gütersloh haben, können an der Wahl im Kreis 

Gütersloh 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Gütersloh oder 
 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 

auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des  
Europawahlgesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine/n Vertreter/in anstelle des/der 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes) 

 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem/der 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des/der 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Herzebrock-Clarholz, den 03.06.2024 

 
 

 
Diethelm 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Außenbereichssatzung „Siedlung Groppel“ 
hier: Inkrafttreten 

 
 
Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in seiner Sitzung am 22.05.2024 die 
Außenbereichssatzung „Siedlung Groppel“ als Satzung beschlossen (§ 2 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch - BauGB vom 03.11.2017, BGBl. I S. 3634 in der zurzeit gültigen Fassung, § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GONW vom 14.07.1994, SGV.NW.2023 in 
der zurzeit gültigen Fassung).  
 
Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Siedlung Groppel“ ist aus dem untenstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Mit der Außenbereichssatzung soll im Bereich der Groppeler Siedlung nördlich der Tennisanlage die 
vorhandene Wohnnutzung eingegrenzt werden, zudem soll eine begrenzte Fortentwicklung 
ermöglicht werden. Ziel ist, für sonstige Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35(2) BauGB 
erleichterte Zulässigkeitsvoraussetzungen zu schaffen. 
 
 

Übersichtsplan: 
 

 
 
Kartengrundlage gesetzlich geschützt: 
© Geobasis NRW 2011, www.geobasis.NRW.de 
© Kreis Gütersloh 2013, www.kreis-guetersloh.de 

  
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Die 
Außenbereichssatzung wird mit dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
http://www.geobasis.nrw.de/
http://www.kreis-guetersloh.de/


Amtsblatt 

Nr. 7/2024 für die Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 03.06.2024  Seite | 5 
 

 
Herausgeber: Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Der Bürgermeister, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz 
Druck: Hausdruckerei Gemeinde Herzebrock-Clarholz; Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Das Amtsblatt wird online unter www.herzebrock-clarholz.de in der Rubrik Rathaus/Allgemeine Informationen veröffentlicht. 

 
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann die Außenbereichssatzung vom Tage dieser 
Bekanntmachung an im Rathaus der Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Am Rathaus 1, Fachbereich 
Planen, Bauen und Umwelt, Zimmer 116/115 während der Öffnungszeiten eingesehen werden 
(Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Montag zusätzlich von 
14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr).  
Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur Einsicht in die Außenbereichssatzung auf der Internetseite 
www.o-sp.de/herzebrock . 
 
Hinweise: 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB 
beim Zustandekommen dieser Satzung und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind gem. § 215 Abs. 1, Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Herzebrock-
Clarholz unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.  
 
Ferner wird gem. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Herzebrock-Clarholz, den 03.06.2024 

 
 

 
Diethelm 
Der Bürgermeister 

 
 
 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
http://www.o-sp.de/herzebrock

